
Ergänzung der Benutzungssatzung der LKMS Cham  
Vom Kreistag verabschiedet und zum 01.09.2020 in Kraft getreten 

 
§ 9 

Unterrichtsangebot 
(1) Aufbau und Ausbildung erfolgen nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM). 
Das Unterrichtsangebot der Musikschule gliedert sich in  
 

1. Fachbereich I  
Elementare Stufe/Grundstufe  

 
2. Fachbereich II  
Vokalunterricht  

 
3. Fachbereich III  
Instrumentaler Hauptfachunterricht  

 
4. Fachbereich IV  
Ensemblefächer  

 
5. Fachbereich V  
Frühförderung/Förderklasse 

  
6. Fachbereich VI  
Ergänzende Einrichtungen/Kooperationen  
 

(2) Der Elementarunterricht/Grundfachunterricht geht dem Unterricht in den Instrumental-/Vokalfächern 
voraus und begleitet ihn. Ensemblefächer sind grundlegender Bestandteil des Musikunterrichts. Ergänzende 
Einrichtungen, Kooperationen, Projekte und Veranstaltungen vervollständigen das Leistungsangebot der 
Musikschule.  

(3) Der Unterricht der Musikschule findet grundsätzlich als Präsenzunterricht statt. Online-Angebote können 
diesen ergänzen. In Zeiten von Schließung der Musikschule aufgrund von Rechtsverordnung oder 
behördlicher Anordnung kann der Unterricht durch digitale Technologien im Rahmen der rechtlichen 
Vorgaben erfolgen.  
 

§ 19 
Unterrichtsräume 

(1) Der Unterricht findet ausschließlich in den von der Musikschule angewiesenen Räumen statt.  

(2) In Zeiten von Schließung der Musikschule aufgrund von Rechtsverordnung oder behördlicher Anordnung 
kann der Unterricht durch digitale Technologien im Rahmen der rechtlichen Vorgaben erfolgen. Die Art der 
digitalen Technologie, die in Online-Formaten / Online-Angeboten der Musikschule zum Einsatz kommt, liegt 
ausschließlich in der Entscheidungshoheit der Musikschule. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer*innen 
bzw. der Erziehungsberechtigten, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese digitalen Technologien genutzt 
werden können.  
 

§ 20 
Daten/Datenschutz 

(1) Die Musikschule erhebt nur Daten, die sie für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. 
Die Daten werden nur für diese Aufgabe verwendet. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden 
hiermit beachtet. Mit der Anmeldung wird die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung von Daten, auch 
für den Unterricht durch digitale Technologien erteilt.  
 
 
 


